
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Korschenbroich 
 
Schließung der Friedhöfe Kleinenbroich –alt- und Liedberg –alt- sowie Schließung und 
Entwidmung von Teilflächen auf den Friedhöfen Glehn –neu- und dem Waldfriedhof in 
Korschenbroich  

Der Rat der Stadt Korschenbroich hat in seiner Sitzung am 28.02.2008 beschlossen: 

1. Die Friedhöfe Kleinenbroich –alt- (Gemarkung Kleinenbroich, Flur 14, Flurstück 311, 
Größe: 10.852 m²) und Liedberg –alt- (Gemarkung Liedberg, Flur 7, Flurstücke 1 und 2, 
Größe insgesamt 6.820 m²)  werden gemäß § 4 (1) der Satzung für Friedhöfe der Stadt 
Korschenbroich vom 23.04.2004, in der Fassung der 3. Änderung vom 25.05.2007 
(Friedhofssatzung), sofort geschlossen.  

2. Die im Friedhofskonzept aufgeführten freien Flächen auf dem Friedhof Glehn -neu-, 
südlicher Teil, (Gemarkung Glehn, Flur 18, Teil aus Flurstück 136, Größe: ca. 4.750 m²) 
sowie auf dem Waldfriedhof in Korschenbroich, nördlicher Teil, (Gemarkung 
Korschenbroich, Flur 10, Teil aus Flurstück 168, Größe: ca. 5.400 m²) werden gemäß § 4 
(1) der Friedhofssatzung aus den Friedhöfen herausgenommen, geschlossen und 
entwidmet.  

 

Die genaue Lage der Flächen ist in den nachstehenden Kartenauszügen durch schwarze 
Schraffierung besonders dargestellt.  

Bitte beiliegende Kartenauszüge einfügen 

 

Diese Beschlüsse werden hiermit gemäß § 4 (4) der Friedhofssatzung der Stadt 
Korschenbroich öffentlich bekannt gemacht. 

 

Korschenbroich, den 29.02.2008 
Der Bürgermeister 

 

(H.J. Dick) 

 

 






